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bringen, verzichtet eshalb MͤM allgemeinen auf eine geſchichtliche Auseinander⸗
ſetzung Den kanoniſchen Beſtimmungen verden die einſchlägigen Ar
graphe des eu  en bürgerlichen Geſetzbuche gegenübergeſtellt Das Buch
ird bei den Praktikern Eingang finden

Aus dem eigen Es Kodex chließt der erfaſſer, daß die getauften
Akatholiken der kanoniſchen Verlöbnisform unterworfen ſeien. 5 Ob
mit Grund? Zaudernd äußert ſich der erfaſſer hinſi der Fortdauer
der Provida. entſchieden hinſichtlich der Zuläſſigkeit der paſſiven ſſiſtenz

5 Das Eheverbot der ge

oſſenen Zeit Verbot des Eheabſchluſſes)
i der Verfaſſer mit der Erklärung Ufrecht erhalten, daß 8 nicht um emne
Gewohnheit cContra. ſondern Juxta legem handle 67.) Wenn das allge
meine Eſe emne Handlung freigibt Ind die partikulare Gewohnhei eſelbe
andlung verbietet, b iſt dies v ein Ontra! Daß derjenige, welcher
ein votum Saeri ordinis oder religionis abgeleg hat, auch nach Abſchluß der
Ehe ver leibt, das CIU. U erfüllen 68), bedarf nunmehr
wohl emner weiteren Erklärung. enn nach Can 98 II. 2, liegt für erſteren
bei eſtan der 9he a ein eihehindernis vor; letzterer kann nach CàII. 542,
II. 1, gar nicht, lange die Ehe eſteht, gültigerweiſe in das Noviziat auf
genommen werden. Wir hätten alſo hier ſonderbarerweiſe die Verpflichtung,
ich um eine Dispenſation 3u bewerben.

13 Di o  h Haring.
22 Jus mattimoniale juxta COdicem juris 6anoniei auCtore Joanne
0Ii, doetore Professore Rotae advocato
et 230) Tidendtl „Comitato diocesano“ 1918

Vorliegendes erk iſt . ausführlichſte bis Etzt (September
erſchienene Werk über das Urd das 1 Rechtsbu modifizierte
Eherecht Den einzelnen Kapiteln ſind, ſoweit nötig, kurze dogmatiſche
Erörterungen vorausgeſchickt. U. der rechtsgeſchichtliche Teil iſt nicht
vernachläſſigt Die Darſtellung iſt Im allgemeinen ene recht are und durch
ſichtige Bei der Erklärung dunkler Cllen bmmt dem erfaſſer die Er
ahr  9 in der Kurialpraxis ehr atten »Das Buch verdient em  Oohlen
3 werden

meint der Verfaſer, daß die Biſchöfe theoretiſch die Gewohnheit
des Verbotes des Eheabſchluſſes während der geſchloſſenen Zeit beibehalten
könnten, praktiſch Eei 8 allerdings nicht raten Wir möchten dagegen
au  erkfam machen, daß hundertjährige Gewohnheiten quae prudenter
submoveri 0II possun (ean 5  .— beibehalten verden dürfen. Die Auflaſſung
dieſer Gewohnheit tößt wohl ſicher auf keine Schwierigkeiten.
ird die Frage eérörtert, bb Iim Dispenſationsweſen der stylus Euriae auf
rechterhalten bleibt Der Aukttor iſt geneigt, die Frage 3 ejahen Es würden
ſich daraus für das Dispensweſen mancherlei F  olgerungen, und nicht
bloß rein formaler Natur ergeben, vie das An zitierter Stelle angeführte
Beiſpiel zeigt; dann hätten ir neben dem Kodex 9 wieder eine neulle
Rechtsquelle Auf wird hervorgehoben, daß auch nach dem NMeuen Recht
ein votum implieitum castitatis beim Empfang der höheren Weihen ſich
nicht nachweiſen läßt Der Grund der Nichtigkeit der Majoriſtenehe bleibt
alſo das kirchliche eſe 119 wird eine entſprechende Erklärung
der Im erſten Momente dunkel erſcheinenden Stelle des CII. 1043 (affinitas
N linea recta, COnsummato matrimonio) geboten Bis Er  eine
de Kodex die heliche Schwägerſcha durch ollzug der Ehe geſchaffen
bu dieſem Hindernis in auf un abſteigender Linie flegte nicht dispenſiert

werden C oll EeS auch In Zukunft leiben Das Recht äßt die
Schwägerſ

INV aus dem der Ehe entſtehen. m nun die Dispen
ſabilität nicht einzuſchränken, Tklärt CII. 1043, daß Pur von der affinitas In
zinea recta. COnhsummato matrimonio nicht dispenſiert werden darf Gegen⸗
üher den meiſten, beſonders reichsdeutſchen Auttoren hält der er af er An
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den Fortbeſtan der durch Nachtragddererdunnden modifizierten Provida
1 Deutſchland Ind Ungarn eſt 68), ebenſo AIu der Zuläſſigkeit derpaſſiven iſtenz 171) Berichterſtatter freut ſich, hierin einen Bundes
genoſſen gefunden aben, mein V, daß, wenn die betreffenden kirchlichenKreiſe kein Intereſſe em Fort eſtand dieſer Ausnahmen aben, auchdie kirchliche Zentralbehörde für den Fortbeſtand ich nicht erwärmen wird
S. 210 ird elehrt, daß bei formloſem Abſchluß der Ehe kein richterlichesNichtigkeitsurteil notwendig ſei, ondern ein adminiſtratives Erkenntnis ohneBeiziehung des Defensor matrimonii genüge Die Anſicht dGre für die
Praxis von großer Bedeutung, äßt ſich aber durch einen Kanon des
buches tützen Im achtrag erwähn der Verfaſſer auch das Dekret vo  —

Li 1918, womit die Aufhebung gewiſſer Fakultäten verfügt wird
Dadurch erletde die Darſtellung des Buches einigen Stellen eine Ab

zu chreiben
änderung. Es iſt eben er, uim gegenwärtigen „Fluß der Dinge“ ein Buch

Graz Dir Iob  0 Haring.
23) Die römiſche rage Dotumente und Stimmen. Herausgegeben

von Prof Dr Hubert Baſtgen. and 9ν 80 (XIV 468
Freiburg 1917 Herder M 1 un an 13.50
II Band. 9 8 864 3 in an 32.50

Im 1916 ntſchloß Dr Baſtgen, rofeſſor der
Univerſität Straßburg, die 3ULr Beleuchtung der ⁰ brennend gewordenenrömiſchen Frage bedeutſamen Dokumente und Stimmen ammelnNeben den Offiziellen Noten und Aktenſtücken wollte EL die Parlaments⸗
verhandlungen heranziehen, zahlreichen, bemerkenswerten Aeußerungender Preſſe, angeſehener Staatsmänner und Gelehrten Aufnahme gewährenſowie das beſonders Wichtige aus der einſchlägigen Literatur verwerten
Dank dem eu  en Reichstagsabgeordneten Erzberger, der den Plan
ebhaft aufgriff Aund ſeine Verwirklichun räftig förderte, dank auch der Mit⸗wirkung verſchiedener V  reunde, velche un den Dienſt der Arbeit E  en,
während rofeſſor Baſtgen meiſt gußerhalb Deutſchlands weilte, bunte der
erſte an des zweibändigen Werkes mM November 1917 erſcheinen. Der
erſte Abſchnitt etri das Patrimonium Petri V ſeinen Anfängen und den
Kirchenſtaat bis 3ur erſten Säkulariſation Dann olgen die Ale der
we  lchen Papſtherrſchaft Uunter den Schlägen der franzöſiſchen atheiſtiſchenRepubli und des Kaiſers Napoleon Den weitaus größten Raum bean⸗
pruchen die reigniſſe von 1815 bis 3zur roklamierung des KönigreichesItalien (1861), das bereits drei Viertel des irchenſtaates verſchlungen hatteJeder ſchnitt beginnt mit einer kurzen zuſammenfaſſenden Darſtellung,brin auf die nachfolgenden Dokumente und Stimmen hingewieſen Dir
Da iſt überaus reiches Material 65  ugänglich gemacht, das man anderswo
nmit viel und Zeitau  an aufſuchen könnte. Profeſſor Baſtgendie nicht geringen Schwierigkeiten ſeiner Ufgabe durchwegs glückli über⸗
wunden, venn auch hie und da der verdienſtvollen Arbeit eine Spur haſtigerMache anzuhaften ſcheint Während Giuſeppe Mazzinis langes reiben
vom September 184 an Pius vollſtändig mitgeteilt wird, egliche Andeutung bezüglich der Allokution vom Dezember, worin der
Heilige Vater gegenüber dem Hauptverſchwörer die Schmach prote⸗ſtierte, den aAls Teilnehmer und Begünſtiger eines jede poſitive Religionaufhebenden Indifferentismus darzuſtellen, ſeinem, den ganzen Erdkreis
Üüberſpannende Amt inen heidniſchen Nationalfanatismus unterſchieben
3U wollen, 3Uum Träger eines italieniſchen altfa herabzuwürdigen.Ebenſowenig iſt die Proklamation Pius' vo  4 März 1848 An Qi  I  le
Italiener erwähnt. Die preußiſche ote vom 16 Oktober 1860, borin der
damalige Prinzregent, pätere König und Kaiſer Wilhelm das ſchmählicheVorgehen Sardinien⸗Piemonts den Kirchenſtaat und Neapel aufs


